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Ermittlung von beschlussfähigen Mehrheiten

Zahlreiche Turn- und Sportvereine haben vor ihren Mitgliederversammlungen wiederholt bei uns angefragt, wie das Ergebnis von Abstimmungen, insbesondere bei Stimmenthaltungen, zu ermitteln ist.

Nach § 32 Abs. 1 BGB werden die Angelegenheiten des Vereins durch Beschlußfassung in einer Versammlung der Mitglieder geordnet, wobei nach Satz 3 o.a.O. die Mehrheit der erschienenen Mitglieder entscheidet, sofern die Vereinssatzung keine anderen Mehrheiten vorschreibt.

Der Bundesgerichtshof hat bereits mit Urteil vom 25. Januar 1982 (Aktenzeichen II ZR 164/81 - München) entschieden, dass bei der Beschlussfassung im Verein die Mehrheit nur nach der Zahl der abgegebenen Ja- und Nein-Stimmen zu berechnen sei und dass Stimmenthaltungen nicht mitzuzählen sind.

In diesem Urteil ist ausgeführt, dass nichts dafür spreche, wenn bei der Berechnung die Stimmenthaltungen mitgezählt werden sollen. Diese werden überhaupt nicht erwähnt. 

Ein Mitglied, das sich bei einer Abstimmung der Stimme enthält, will, aus welchen Gründen auch immer, weder ein zustimmendes noch ein ablehnendes Votum abgegeben, sondern sein Unentschieden bekunden.

Würden bei Mehrheitsbeschlüssen die Stimmenthaltungen mitgezählt werden, würden diese sich so auswirken, als ob das betreffende Mitglied mit "Nein" gestimmt hätte. Damit wäre der objektive Erklärungswert des Abstimmungsverhaltens verfälscht.

Entfernt sich ein Mitglied während der Abstimmung aus dem Saal, stimmt nicht mit ab und betritt nach der Abstimmung wieder die Tagungsstätte, wird es so behandelt, als wäre es nicht anwesend. Entscheidend sind immer nur die abgegebenen Stimmen der zur Zeit der Abstimmung anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. Es kann deshalb durchaus passieren, dass eine Mitgliederversammlung von 200 stimmberechtigten Vereinsmitgliedern besucht wird, an einer Abstimmung aber lediglich 100 Mitglieder teilnehmen, weil beispielsweise im Nebenzimmer gerade Sportergebnisse am Radio übertragen werden. 

Es immer darauf zu achten, dass Enthaltungen bei der Berechnung von Mehrheiten nicht mitzuzählen sind. Das gilt auch für ungültige Stimmen.

Beispiel:  Zur Zeit der Abstimmung waren (noch) 100 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

                Davon haben gestimmt:

               - mit Ja  =  23      mit nein  =  20       Stimmenthaltungen  =  57

Zur Klarstellung sollte daher in der Vereinssatzung stets ”Stimmenmehrheit” festgeschrieben werden. Soll nämlich entgegen der gesetzlichen Regelung nicht die Mehrheit der abgegebenen Stimmen entscheiden, sondern die Mehrheit der erschienenen Mitglieder  als Personen, so muss sich dies eindeutig aus der Satzung ergeben (Beispiel: Mehr als die Hälfte der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.

Was gibt es für Mehrheiten?

a) Einfache Mehrheit ist erreicht, wenn die Summe der Ja-Stimmen mindestens um eine Stimme 

größer ist als die Summe der Nein-Stimmen.

b) Absolute Mehrheit kann bedeuten, dass für die Beschlussfassung mehr als die    

    Hälfte der zur Abstimmung anwesenden Vereinsmitglieder notwendig ist.
    (Beispiel: Anwesend sind 50 Mitglieder - notwendig sind 26 Mitglieder).
c) Qualifizierte Mehrheit ist eine Stimmenmehrheit, die größer ist als die einfache  

     Stimmenmehrheit (z. B. 2/3-, 3/4- oder 4/5-Stimmenmehrheit).

 d) Relative Stimmenmehrheit kann hinter der einfachen Mehrheit zurückbleiben  

     und kommt nicht selten zur Anwendung bei Wahlen. Gewählt ist dann, wer die 

    meisten Stimmen auf sich vereinigt.
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